
J08 Buchbesprechungen 

Arbeitsrecht "nd Politik - Qutllenuxu 
l'}I8-f9J;, herausgegeben und eingeleitet 
von ThiJo &unm, Lumurband Verlag, 
Neuwied 1'}66, 291 S. 

Die augenblicklich wieder aufbereitete De­
batte um die Afiderung des Betriebsverhs­
sungsgesen:es durch Erweiterung der Mit­
bestimmung, die Einführung von (für die 
Arbeitnehroer de faCtO verbindlidJen) 
Lobnleidinien. nicht zulerzt aucb die durch 
vcrf:1SsW\gsän~mdes Nocst1.ndgesecz von 
1968 in d:u Grundgesetz eingefügten Nor­
men über den Arbeic:skampf. haben die 
Frage Dacb den politischen Impli.k:ltionen 
dieser Geseezcsänderungen und ß:l.cb. dem 
theoretischen wie praktischen Stellenwert 
des Arbeitsrechts innerhalb des kapitalisti­
schen SYStcms besonders akruallliert. 
Es überr:a.scht nicht, wenn in der öffent­
lichen Diskussion so gut wie ga.r nicht auf 
Par.ollelvorgängc und -entwicklungen im 
Atbeitsredlt der Weimarer Zeit und auf 
die damals bereits erarbeiteten kritischen 
Uncersuchungen Bezug genommen wird ; 
war doch einerseits ein Teil der arbeits­
rechtlichen Gesetze aus der Zei, nacn l'}r8 
auf die Modifizierung dcr kapiulistischen 
WirtSchaftsordnung hin konzipiert. anderer­
seits die Umi.nterpreation dieser Normen 
vor al.lem durch die Judibtur Symptom 
der sich abzeichnenden Transformation in 
d:ls faschistische System: Ausgangs- bzw. 
Endpunkte. die in der öffentlichen juristi~ 
schen Diskussion gleichennaßen der T:ibu­
isicrung untcrliegen. 
Eben desh:db verdient die von Thilo 
Ramm bereits 1966 h.erausgegebene Samm­
lung arbeitsrechtlicher Aufsärze aus den 
Jahren 1925 bis 19P erhöhte Aufmerk­
samkeit. Die Autoren, Freunde bzw. Schü~ 
ICT (Fracnkel, Neumann. Potthoff, Kan.n-

Freund) des bekannteIl ArbeitsrechtIers 
Hugo Sin:z:heimer liefern durchweg kein­
sehe, hinsichtlich des Inhalts und der Kri­
terien der Kritik :illerdings unterschiedlich 
:zu qualifizierende Beitr:ige zur damaligen 
Entwicklung des Arbeitsredlts. 
Abgesehen von Potthotf versuchen die 
Autoren. die inhaltliche Ent.Steilung der 
'n;lchrevolutionären<arbeitsrechdichenNor­
men durch das RG und das RAG als Sym­
ptom bzw. Produkt der sich verinderoden 
politischen Situacion, nämlich der zuneh­
menden FölSchisierung zu begreifen und 
ermöglichen dadurch dem Leser, Riick­
sdJlüsse auf die Korrelation zwischen Recht 
und dem jeweiligen Stand des KräR-ever­
hiltnisse$ der Klassen zu ziehen. 
Heinz Porthoff. sozialdemokr:l.[jscher Ju­
rist. untersucht in seinem '92f geschriebe­
nen Aufsatz mit zäher Genauigkeit und 
unter Verwendung vorwiegend immanent 
juriS'tisdJer Kategorien das nacb InkraA:~ 

trcten der Weimarer Reichsvedassung ak­
tuell gewordene Problem der Schaffung 
neuen ArbeitsrecOts durch die Verfassung, 
insbe30ndere durch die Act. 159 und J65 
WR V, sowie deren mittelbare (?) Einwir­
kung :luf das bereitS geltende Arbeitsrecht, 
bzw. die Norminte:pretation. Die Be­
grenztheit der Argumenutionsweise POtt­
boffs wird etwa. deutlich. wenn er :lLs neues 
beherrschendes RechtSp(inzip des ArbeitS­
rechts den Kollektivismus zwar anerkennt 
(S. 7, 53). diese Feststellung aber sogleich 
ad absurdum fühn, indem er c:b.s Kollek­
tivprinzip - ursprÜnglich als Schutz.prinzip 
:zugunsten der Arbeitnehmer gedacht - for­
mal konsequent und dazu unter BerufWlg 
auf .soziale Organisation und VCr.lntwor­
runge (S. 56) extendiere und im Rahmen 
der Erörterung der Rechtsprechung zum 
Berriebsrisiko 50 interpretiert, daß es im 
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Ergebnis ,us Sdluuprinzip zugunsten der 

Arbeitgeber fungien (5. 56) . 
Gleichermaßen unve~cindlich und zudem 
unbegründet bleibt auch die Feststellung 

Porthotfs, d:Lß An. t 59 WR V, dec das 
Reche auf Vcreinigungsfreilieic re gel ee, le­
diglich als Progr:unmsatz zu qu.:ili6.z.ieren 
sei, der, um unaUnelbare Redlc.swirkungen 
erzeugen zu könne.n, erst der R~fuierung 

durch den Gesengeber bedürfe (So 69). 
Hier verfällt PotthelT dem he~chendeQ 
Trend der Weimarer St:latsrcmtsleru:e, die 
diejenigen Verfassungsnermen, welche di­
rekt oder tendenziell den Ausbau der poli­
tischen zur wiruch;l.f!:ücben Demokratie 
implizierten, ;l.ls für die Praxis und flir die 
Interpretation anderer Verfassungsnonnen 
oder Gesetze unverbindliche Prog:ralIl.lll­
säeze deklariertei. 
Die folgenden Aufs:ine Ernst Fr:lDkels, 
damals SPD-Mirglied, Lehrer und s-piiter 
Syndikus des Deucsmen Mec:lJbrbeicer­

verbandes, seit 1927 - zeitweilig zusam­
IDen mit Franz Neumano - Recbtsanwalt 
beim Kammergericht. 19)8 emigriere, wei­
chen gegenüber der Arbeit Porchoffs posi­
tivab. 
In seinem Aufsatz über ~Koilektive Oe­

mokratie", zuerst im Jahre 1929 in der 
.Gesellschaft., einer von der Weimarer 
SPD herausgegebenen, vorwiegend theo­
retisch orientienen Zeitsduift, :lbgedruckt, 
liefert Frael1keL eine kur:ze Analyse der 
Entwicklung des Pa(umentarismus. Im 
Ergebnis steilt er fese, daß der Reichstag 
immer weniger als Zentrum der sraaclichen 

Willensbildung fungierte, d:lß d.ie recht­
liche Abhängigkeit der Regierung vom 
Parlament sich vieL:ochr in die Abhängig­
keit des ParhmeotS von der Bürowtie 
unrgewandelt batte. 
Parallel dnu verJ äuA:, wie F raenkel dar~ 

legt, die Zurückdrängung der ugislative 
als Geseezgehungsfaktor zugunsten der 
Judikative, die statt als Norroanwender in 
zunehmendem Maße als Nonnsener fun­

gien. 
Die von Fraenkel dargeseelhe Tende.nz 
wird durch die überlegungen NeumallDs 
und K:ilin-Freunds ZUt Entwick.lung der 
arheitsredltlichen Recbtjprecbung aus dea 

Jahren I929 und 193 I verdeucJichc. 
Auen sie bescirigen, daß eine Verlagerung 

L Vgl. d:uu iJn ~iD%clD.n: Apclt, Williba!t : 
Ge.d>ichte der W.iD13rer Reichsvcrf:lSlullg, 
München 19.6, S. !98 f. 

des SchwergewichtS vom Gesetzesredlt 2um 
Richterrecht vonstarten gehe, daß Reichs­
gerimt und ReichsarbeirsgcridH. um als 
Zensoren des Gesetzgebers fungieren zu 

können, sich der f reirechd ienen Incerpre­
tation5methode bedienen, die eine Ent­
scheidung nacb .konkr~ren Wertabwägun~ 
genet poscu1ien, die es möglich mache, nam 
eigenem .Remtjgefühlc (Fraenkel S. 85) 
zu cn~cheiden und die klassengebundenen 

subjektiven Wertvorscellungen der Judi­
lierenden selbse ungehi.nden in die Urceils­
fällung cniteinlließen zu lassen. 
Inhalelim gründet sich die Recnrsptelnung 
des Reidl.$arbeitsgeridHs auf ein • faschisti­
sches Sozialide;1/. (Kahn-Freund, S. lOS). 
das ch3ra.kterisiert ist durm den regulie­
renden Eingriff des Gerimt.$ in den koUek­
tiven Kampf der Klassengegner einerseits 
und durch eine patriardllliisch-fürsorge­
rodle Tendenz andererseit.$. Zu Red.t wei­
sen heide Autoren zum Beweis der ersteren 
Tendenz auf die arbeicskampffeindlime 
Rechcsprechung des RAG hin, die - orien­
tiert an einem fingierten Ideal des Wirc­
smafbfriedens - senließlich eCW:1 c:b.zu 
führte, daß das RAG lGmpfwille und 
Kampff5.higkeit als nidlt begrifflich not­
wendige Merlunale einee Gewerkschail: be­
zeichnete, und dacnie die GewerkschaA:en 
von lGmpforganen zu Organen des Wirt­
schaftsf riedens uminterpretierte. 
Gleichermaßen be-zeimnend e~dleint auch 
die Tatsache, auf die Neumann, S. 140, 
eingeht, daß das RAG einen Verziehe des 
einzelnen auf bereits verdienten Tariflohn 

für :ru.1ä.ssig erklärt und somit die Um ge­
hnng der koilekci verwirkten Regelung der 
Arbeitsbedingungen im Tarifvenrag mit­
tels einzelvenraglicher Abm:1enung böchst­
richterJim sanktioniert.. 
Die ablehnende Haltung gegenüber dem 
KollektivpriJlzip als einern für die Arbei­
terklasse eotsmeidenden Mittel der Selbse­
bilfe weisen die Autoren gleichermaßen 
an der R.echtspremuog des RAG ZUID Be­
triebsrätegesen nach; war dieses Geseez, 
wie Kahn-Freund meint, der ratio legis­
latoris zufo!ge als .An.satz zur Sozialisie­
rung" gedam[ oder intendierte es jeden­
falls die Sicherung der KoneroUe über 
die Dispositioosgewalr des Unternehmers 
(Fraenke!, S. 104), so uDtcrw:1llderte <hs 

2 Weber. M~JC' Rcc:bes.oxiologie, Ncuwied 
r966. S. ,Sr. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1969-3-308 - Generiert durch IP 216.73.216.57, am 08.03.2026, 07:17:31. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1969-3-308


)10 RAG diese Konzeptioo, indem es ein-e 
übergeordnete Org:tDis:l.tionseinheit. den 
• Becrieb", erf:lnd und den Belangen dieses 
.. Bctriebcs .. Vorr:r.ng vor den durch die 
Becriebsr:ite vertretenen Kollekcivinteres­
sen der :tbhängigen Arb~itnehmer ein­
riumte. D:tmit wurde .die regulierende 
Beschr:inkung der lnteressen:lweinander­
sctzung zwischen Arbeitgeber und Arbeit­
nehmer lro Rahmen des Betriebes im Hin­
blick :l.u.f eine ged:tchrc Einheit (nimlich 
diejenige des Betriebes; d. Verf.), deren 
ökonomische Idcntidt mit dem Arbeitge­
ber feststand, eine der Grundlagen der 
arbeitsrec!Hüchen Redu.spcechung des höm­
sten Gerichts« (K:r.hn-Freund, S. 16t). 
Was das RAG eigentlich umer der Formel 
.Betrieb. verstJ.Jlden wissen wollte, zitiert 
Kilhn-Freund uneer HCr.loziehuog eines 
Urteils 3US dem Jahre 19:1.8; Betrieb ist 
• der wirtSchafUichc Gesamtorganesmus, der 
die Betriebscinrichnmgen o.ach der säch­
lichen und den Arbeitgeber und die Ar­
beitnehmerschafl: oach der personellen Seite 
umb.ßt, ohne j~doch. davon 3blüngig zu 
sein, d3ß diese Personen ständig dieselben 
bleiben" (S. 160). 

Die Met:lpher »Betrieb. benutzt d:l.S RAG, 
um <ur:lus den Gedanken von der .so~ia­
ten Arbeits- und Betriebsgemeinschaftc, 
die Floskel von der- ~ Verbundenheit zwi­
schen Arbeitgebu und Arbeitnehmer. zu 
enrwickeln, die sim ob ihrer ideologischen 
Prädisposition reibungslos in die Judika­

rur und Dogm"rik Dach 1933 eingefügt 
haben und bis heute im Arbeitsrecht fort­
wirken. Ldeo.swert ist in diesem Zusam­
menhang der Versuch Neumauns, den vom 
RAG vCfW:lndten Begriff der >sozialen 
Arbeit:i- und Becriebsgeme.i.a.sch;J.ft" im 
Hinblick auf seine ökonomischen und po­
limchen Implikarionen zu überprüfeo 
(S. r}6 f.). 
Neumann und Kahn-Freund zeIgen, Ln 

welcher Weise und wie weitgehend diese 
Fiktion des RAG seine Entscheidungen 
bestimmte: einerseits, indem vor aUem in 
der Frage des Betriebsresikos dem Arbeit­
nehmer unter Hinweis auf das gemein­
schaftliche Zusammenwirken im Betrieb 
zusätzliche Leistungen :wfgebürdet wer­
den, die von Gesetzes wegen (§ 61 S BGB) 
der Arbeitgeber zu tragen h:ine, anderer­
seits, indem aus der Detricbsverbul)denheit 
eine weitreichende Betriebsdisziplin im 
Sinne einer .personellen Unterordnuog. 

nergeleitet und damit fUr den Arbeitgeber 
eme »Sphäre reiner Machtentfalrunge 
(Kahn-Freune!, S. 188) bereitgestellt wird . 
Im Ergebnis wird <us Arbeic.sverh1ilmis 
»verbe:untet" (Kahn-Freund, S. {BS), d. h. 
einerseits eine weitgehende., auch per-sön­
liche Unterwerfung unter den Willen de$ 

Arbeitgebers. geO:lonc Treuepflicht, a.nde­
rerseilS eine Fürsotgepaicht des AG gegen­
über dem -AN koostiruiert. 
Zwar läßt sich, wie Kahn-Freund in der 
Ewleitung 'LU seinem Aufsatz bemerkt, die 
Rech.tsprechung des RAG gerade angesidlts 
der sozialen Schutztendell2. im Individu:aL­
arbeitsrecht nicht pauschal als ,arbeicoeh­
roerfeindJich, qualiEzieren. Diese Ein­
schätzung erscheint allerdings lediglich 
hinsicht..!ich des Ergebnisses der einzelnen 
be5ptocbenen Enl:Scheidungen gerechtfer­
tigt, was we vom RAG jeweils beigebrach • 
ten Begründungen und deren ideologischen 
Staodort angeht. so erweisen sie sieb des­
halb als gegen die Arbeitnehmer - auch 
soweit sie :r.l. Individuen betroffen sind -
gerichtet. weil, wie Kahn-Freund später 
selbst einräume, d:J.S RAG Sozialpolitik nur 
als patri:uchalische Fürsorge gelten läß:, 
dagegen nicht als organisierte Selbsrwah­
rung von Interessen begreifen will. 
Die Sa.mmlung wird abgeschlossen von 
zwei Arbeiten über den Funktionswandel 
(Kahn-Freund) und die politume Bedeu­
tung (Fr:J.cnkel) des Arbeitsrechts, beide 
aus dem J:Ihre 1931 . 
Das Fazit, zu dem Fraenkel da.rin kommt, 
ergibt aus dem Vorangeg:lOgenen: das Ar­
beitsrecht, ursprünglich dazu bestimme. 
gewisse Ansätze für die Umbilduog der 
GeseUschaa fesnululten (Ftaenkel, S. :1.SJ), 
war dadurch, daß es in die überkommene 
Dogmatik des bürgerlichen Rechts einge~ 

preßt und zudem contra oder pr3eter le­
gern interprecierc wurde, der bürgerlichen 
Dogmatik und Judikatur ~um Opfer ge­
fallen . 
losbesondere wegen seiner Akru:llität auch 

für die derzeitige Situation empfiehlt sich 
der abschließende Aufsatz von Kahn­
Freund: :un Beispiel des Vordringens der 
VerbindlichkeitserkHirung voo Schiedssprü­
chen anstelle freiwillig ~b~chlosseJler 

Tarifverträge sowie ~ Problem der All­
gememverbindlichkcitserkHrung von Ta­
rifverträgen und an der Rechtsprechung 
des RAG zum Streik erläutert Kahn­
Freund, in weIchet Weise und in wddlem 
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Au.SI:n:lße der Klassenlu.mpf der Organi5a~ 
donen im Verlaufe der Weimarer Zeic 
:tusg~sch<lltet wurde und eine Umerord­
Dung der Interessen unter die politischen 
Zwecke des Staates zunehmend Platz 
greilt: darauf, daß e~ die Propagierung 
der ,Formierten Gesellschaft" die im Rah~ 
men der ,Konzertierten Aktion, prakti­
zierten Maßnahmen Tendenzen ähnlicher 
Art implizieren, bechrf es wohl keines 
weiceren Hinweises. 

D:l5 kollektivistische Syscem :lls Verruch, 
den Klassenkampf rechdic:b. zu organisieren 
und ihn zu einem integrierenden Bes't:lnd­
teil des objektiven Rechts zu mamen, wird 
zum einen durch die Norrneninrerpretacion 
der Rechtsprechung, zum :Inderen durch 
direktes Eingreifen des Staates - insbeson­
dere in Form von Notverordnungen nach 
Art. 48 WRV - zuruckgedr:ingt; autonome 
Vereinbarungen werden durch staatliche 
Anordnungen ersetzt. 
Kahn-Freund weist insbesondere auf die 
parallel verlaufende Umfunktionierung 
der Organisationen und der ihnen zur Ver­
fügung stehenden Rec:b.tsformen hin, derer 
sich nunmehr der Staat zur Durchführung 
seiner Lohnpoliük bedient: die Gewerk­
schaften fungieren stau als Ka.mp forgani­
sationen zunehmend als Garanten der 
staatlichen Wirtsch:lfupolitik: »Die Ver­
hinderung des Abgleiteas (der Löb.ne, cl. 
Verf.) ins Bodenlose wird damit erbuA:, 
daß die Arbeüersduft mü ihren eigenen 
Organisationen für die Durchführung der 
LohnkürzUDgen G~währ leisten muß.­
(Kahn-Freund, S. 228) 
Die Aufsatzsammlung bietet eine Fülle: von 
Material und brouchbaren Arbeitsergeb­
nis.sen zur Analyse der Weimarer Arbeit.S~ 
rechtsprechung und ihres polirisdJen Stand­
ortes. Verfolge man die Theoreme, die das 
RAG d3.lllaLs 5einer Rechtspn:mu.ng zu­
grunde gelegt h:J.t, weiter, so läßt sich eine 
Kontinuit:it über die Zeit des Dritten Rei­
ches hin:l.us bis hin zur Rechtsprechung des 
BAG sehr wohl feststellen: roan erinnere 
sieb da Rechtsp .. ed:!ung zum Betriebsri.siko, 
der in einzelnen Punkten zwar modifizier­
ten, ihrem ideologischen Standort nach 
aber gleicbgebüebeoen Rechtsprechung zum 
Streik, etc.. 
Es verwundert deshalb, wenn der Her:lus­
geber in seiner Einleitung (5. XI) ohne 
jeden Versom der DUferenzierung behaup­
tet, eine Koncinuit:it zum Arbeitsrecht .ur 

Weimarer Zeit bestehe niche, j3., !chließl.ich 
sogar der apologetischen Ideologie vom 

• jiihen B rum des Jahres 19) 3 ~ aufsitzt. 
Was die vorgelegten Aufsätze häufig ver­
missen lassen, ist die Einbeziehung de:! je­
weiligen uruellen politischen KontexteS, 
der den FunktioDswandel des Arbeitsrechts 
ern: eigentlich deudid! rn:l.d!en und erklä­
ren würde. Wißt sich dieser Mangel mög­
licherweise :l.US der policisierteren Position 
der dJ.maligen Adr~a[en erkl:iren, denen 
der akute policisd!e Zusammenhang ohne­
hin evident gewesen sein mag, so wäre es 
heute Aufgabe des Herausgebers gewesen, 
~ben jenen KonteXt - sei es in Fonn 
einer angemessen ausführlichen Einleinmg 
(IUmm begnüg-t sich mit knapp 1 Seiten), 
sei es durch Anmerkungen zu den einzel­
nen AufsätZen - herzustellen. 
Was in den Arbeiten ebenfalls zu kurz 
kommr, sind überlegungen zur Soziologie 
und zum politischen Standort der Weima­
rer Rid! terschatt. Aud! hierzu wären Be­
merkungen des Herawgebers wünsmens­
wert gewesen, zumindest wäre etwa. ein 
Hinweis auf die 1917 ersmienene Arbeir 
von Fr"lenkeL »Zur Soziologie der Klassen­
justiz« der Mühe Wert gewesen. 
W:l.S den Leser schließlid! besonder~ ver­
stimmt, ist die Tatsache, daß im Anhwg 
(S.163) zwar biographisme Daten über 
jeden Autor :l.bgedrockt sind, diese aber 
fast ausnahmslos über den wissensch3.ttli­
chen Werdegang berimcen: Einzelheiren 
über das politische Engagement der Auto­
ren, cb.s für ihren wi.ssensmattlichen Stand­
Ort zweifelsohne entscheidend war, werden 
dagegen mit Schweigen überga..ngen. 
Wie verträgt sich dieses Faktum mit dem 
Anspruch, den der Herausgeber aufstelle, 
wenn er die von ihm vorgelegte Aufsatz­
sammlung ollt ~Arbeitsrecht und Politik­
betitel t? 

BarbaTQ Dietrich 

GüntheT Kiichenhoff. Natul'Techt :md Lie­
beSTecht, .1. Au/l., Hj/desheim /96.1, 'n S. 

Zwischen liebesrec:b.c und Faschismus 
scheint kein. Zusammenhang zu bestehen. 
Was sollte ein Rechusys-cem, das .im Ge­
genSltz zum Madurecht .. (Narurremt und 
Liebeuedlt, 5, 8) auf der cnri5r1ichen Men­
schenliebe basiert, mit F:l5chismus zu (UD 

haben? Dieser Zusammenhang scheint auch 

JIl 
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)12 nicht dadurch h~gestellt, daß der Schöpfe[" 
des Liebesrechts, der WÜ-rzburg'er Ordina­
rius Gü,uher Kücnenhotf wiihrend der Jl2-

tionalsozialistismen Her["SchaA: die »von 
nationalsozialistischer Weh~chauung aus­
gebende rassengcsetz.liche Rechtslehre pro­
pagierte ' und ausgehend von der Ober­
zeugung, daß .. der Fünrer d.:Ls Volk in 
seiner besten Subst:l.!lZ verkörpert.a, zu 
Ergebnissen gel:l.ngte wie: daß • keine 
Hall$gemeinschaA: möglich ist, wo ein Jude 

der fuusgemeinschl/t angehört. J : .. dru! 
jüdische Richter und Reebtslchrer zu ent­
):15Sen sind. l und daß .Redltsbremer, 
Sta.atsfein~ und Feinde der Volksgemein­
schaft erforderlichenfalls völlig zu vernieb­
cell sind._5 

Die Tatsache. daß der Verfeebter dieser 
Vorstellungen heuee ein .. Recht aus der 
Mensenenliebe. verrritt und diese Kon­
zeption mic einer Vielzahl von Ziuten 
aus den Evangelien und den piipstücben 
Enzykliken abzustürzen sucht. deutet auf 
eine völlige Abkehr von den früheren An­
siebten hin und sebeinc diese in den Bereich 
menschlich- moralischen Versagens und des 
politischen Irrrums zu verweisen. 
Daß dieser erste Eindruck falsch isr, und 
der durch die Tbemenstcllung suggerieree 

Zusacnmenhang zwismen Küchenhotfs Lie­
besrecht und FascbismU$ besteht, soll durch 
die folgende Analyse des Kücenhotfsch.en 
Lie.besreehts an Hand der Darstellung in 
.. Naturrecht und Liebesreehc. nachgewie­
sen werden. 

L iebesredle 1St gesteigertes Naturreehc 
(Nacurredlt und Liebesreche, S. 70) und 
dient dazu. eine OLilseics befriedigende Har­
monie herzustellen (5. 124). Es bestebt 
nicht in der Abwiddung von Redtcen und 
Pflichten, sondern in der Feststellung der 
Rechrsfolgen aus einer allseitigen Liebes­
pflicht. Es tritt als allseitig verbindliches 
Recht anstelle des Gege!l5eitigkeicsrechcs. 
indem es ,.von der einen Leistung zur Lei­
romg des anderen geht, von diesem aber 

1 Günther . Kiid.cnholf. Nacionaler Gemein­
schaltutaa.t. Volk'recht und Vollurec:htSprc­
cbWlg, 1934. s. 44. 

! dCl"ie!bc. Führergrundurz. Führ.mlm in: 
Volkm~r-EI"er-Küd.enhotf. Die ReaHSe"t­
widdung der Jahre '9H-19HIt916. S. 199. 

! deneIbe, Volk.s~nltin.scb3fl und Reich, in 
dem .iticrtcn Sammelb;lnd. S. 786. 

~ deeselbe. Nation:1ler Gemeiosd.afuSr:I:u ... , 
s. la. 

s ~ ..... O., S. I~. 

niche wieder notwendig zurück zurn e["Slen 
leistenden, sieb. also nicht in der Wechsel­
beziehung derselben, sich mie einander im 
Vertr;Ig oder sonstigen speziellen Rechts­
verhi(tnis treffenden Menschen erschöpft. 
vielmehr jeden Meo.schell "on Rechts we­
gell erf;ust und verpflidirec.. Di~er Ge­
danke verwirklidtt sich dadurch, daß »der 
eine im anderen aufgehe, wenn er sein 
Leben über rein criebhaA:- besinnungslose -
die Einordnung in höhere G:mzheiten 

vcrschmiiheode - Selbsterlulcuog h.i.n:1\lS 

formen will (5. 68). 
D~ so beschriebene liebesrecht gesultec 
die Rechcs- und Gesetzesordnung, es wen­
det sich an den Geser:zgeber, den RiehtCC 
und den Verwalrungsbcamten.. So hat der 
Riehter die Grundsänc des LiebesrechtS 
bei der Auslegung der Gesec.e und bei 
Schließung von Geser:zeslücken 3.Il.ZU­

wenden. 
Es wäre zu einfach. angesidlts dieser ver­
worrenen und vieldeutigen Ausführungen, 
sich. mit dem Hinweis zu begnügen. d;u Un­
wahre iibcrfüMe sieh seiner selbn im Ge­
schwollenen (Adoroo). Dies zeigt sich bei 
den Reditsfolgen, die aus dem Liebesreche 
abgeleitet werden. rn ihnen enthülle sich 
der politiscne Sinn des Küchenhoffschen 
Liebesrechts. Di~er politische Sinn: Die 
Verschleierung von Herrsd:taf\:sverh:ilcnis­
sen wird an zwei Stellen besonders deut­
lich, beim Priv:ueigenrum und beim Ar­
beicsverhältais. 

Für Küchenhoff ist d.:Ls Privateigentum 
im Naturrecht begründet. Dies sei d:w.;us 
zu erkennen, daß gepachteter Acker nicht 
mit derselben Liebe gedüngt werde wie 
der eigene, den der Stolz des Vaters spä­
ceren Ge.oer:ltionen zudenkt. und daß ma.n 
zu einem geliehenen Buch nicht das selbe 
Verhältnis haben könne wie zum eigenen 
(5. 56). 
Indem der Unterschied zwischen dem Ei­
gentum an Produktionsmitteln und den 
Gegenständen der Konsumtion verwi.scht 

wird, wird die geselischaA:üche Probl=­
tik des Privateigentums völlig eliminiert. 
Um die Steigerung des Priv:ltcigenruros. 
das es durch das Liebesrecht erfährt, k1ar­

zumachen, verbietet Kiichenhoff aueh den 
verbalen VOrwllrf. Eigentum sei Dieb­
Sta.h..l, da. man sonst Macht gegen Macilt 
setze (S. t IO). Die politische Funktion des 
Liebesrechts demaskiert sich. D:lS Liebes­

recht ersch.öpfl: rich Ur der Apologie der 
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bestehenden Besia- und Herrsch a f\:sver­
hl.lmisse, indem es den Besitzlosen, den 
Ohnmächtigen Liebe abverlangt gegen­
über deo Besincndcn und HersdJenden, da 
sonse Macht gegen Mache stünde. 
Der zweite Bereich. in dem die politis<he 
Funkrion des Küchenhoffsmen Liebesrechts 
sofort offenkundig wird, ist die Auffas­

sung vom Arbeicsverhältnis. 
Küchenhoff betont zun:ich.sc, daß er ein­
zelne ArbeiUlehmcr zur Mitwirkung an 
der GeS[alrung im Betrieb berechtigt sei. 

Diese Mitwirkung des Arbeitnehmers saUe 
sich durdJ das Ratspr1n1.ip verwirklid::.en. 
Das R:ltsprinzip gebe dem Arbeitnehmer 
das Recht, mit seinen Wünschen und An­
liegen von der Bctriebsleicuog gebört zu 
werdea Die Entscheidung und Verant­
wortung bleibt allerd.ings allein beim Be­
triebsleiter. Dennoch sei das Recht auf 
Anhöruog und Ratertcilung sehr wichrig. 
da das WeHbewußtsein des Arbeitnehmers 
dadurch gehoben werde und dieser da­
durch Verantworrung für den Betrieb 
übemehme, denn den si.n.a- und planlos 
R::t.tcnden werde man das nächste Mal nicht 

mehr hören (5. 107)' 
Hier enthü!It sidl di<! andere Seite der po­
licisdJen Funktion des Küchenboffschen 
Liebesrechts. Gegensätze werden von ihm 
buchstäblich hinwegge1.:lubert durch den 
T;uchenspielenrick einer Beteiligung der 
Vielen an der Entscheidung der Wenigen, 
die jedoch folgenlos bleibt, dem Gewalt­
unterworfeneIl aber ci.o gehobenes Wert­
bewußtsein venninelc, obwohl sie seine 
Ollllmadlt verbngen. 
So gilt für den Beuieb aus dem Liebesreche 
heraus nichts anderes :11.; es Kümeahotf 
1937 für den Seat proklamierte: 
• Der Führe~nds:r.tz wird durch den 
nachgeordneten Raugrundsan ergänzt. 
Der Führer hat die Verantwortung für die 
Eotscheidung, die Ratgeber sind dem Füh­
rer für den Rat verantwortlich. ca 

D:u Liebesrecht ~chürze also eiuerseits die 
bestehenden Besic:- und Ma.cht"Verbälmis.se. 
indem sie sie als nkrosankt b.i..nsceJlt; 
aoacreneits will es den Gew:urumerwor­
fenen das DewuBtscin der Ohnmacht durch 
Roßtäuscherei (RatSprinz.ip) Ilehmen. Das 
liebes reche dient so der Verschleierung 
gesellschaA:licher Imd wirtschafllicher Ge-

6 derselbe, R~cspri=ip, in d= in Fußn. 2 ri­
eierten SammellxL.nd, S. SI i. 

gensäae. Die Aufrechterh::t.ltuog der be­
reehenden Besitz- und Machtverhälmisse 

und deren gleich-zeicige scheinbare Hanllo­
nisicrong mic entgegenstehenden Interes~ 

sen ist ein hervolT.l.gendes Kennzeichell 
faschistischer Herrschaft. 
Dieser soeben beschriebenen policischen 
Intention des Küchenhoff~chen Liebesr~cs 
diene die Deutung des Verhii.l~s von 
Ganzheit und Gliedern als org:llwch -

narürliche Beziehung. Das Liebesrecnt ge­
bietet dem Individuum die Einordnung 

in höhere Ganzheiten (S. 68). Diese ~1.­
heiten sind Gemeinscha.A:en, die vielfilci~ 

VOll roca.li6ren Gedanken erfüUt sind 
(S. 60). denn das Liebesrec::ht führt zu einer 
org"'nisch gestuften, der kulrurcUen Enr­
widclullg angep:1.!sten Ordnung in Gemew­
schaRen (S. 108). Diese GemeinschaA:en wie­
derum gewähren jedem .gliedhaA:-ver­

dieosn-oll" Mitwirkung Olm gemeinsamen 
Werk ($. IO~). 

Das Liebesrecbc baut also wie die faschi-
1liscne Ideologie auf Ganzheicen auf, die 
schon durch ihre bloße Existenz auch 
schon :turn eigenStändigen und primären 
Wert werden, ohne daß die Frage gestellt 
wird, ob sich diese Ganzheiten vor den 
Möglichkeiten und Nocwendigkeiwl der 
lndividuen ausweuen können. 
Weder die Ganzheiten des LiebesrechtS 
noch die Volksgemeinschaft faschistischer 
Pdgung. von der Küchenhoff 1937 schrieb: 
-Die Gemeinsch.aA: ise ein durch die Gleicb­
::t.n:igkeit des Blutes bedingtes. die Einheit 
von Blut und Geist und beider Wechsel­
beziehung aufzeigend.e$ Grunderlebnis, 
welches höduten Leben.swen und daher 
auch höchsten Remtswcrt hat.' können 

sich an den Möglidlkeiten und Nocwendig­
keiten der Individuen ausweisen . 
Für unsere Untersuchung ist dabei wiebrig, 
wie die Beziehungen zwischen Gemein­
sduA: und Glied aufgef:illt werden. t937 
heißt es: ~ Z wisenen GemeinschaA: und Glied 
werden aber nicht Rechte uo.d Pß.ichten 
gegenseitig abgewogen. Vielmehr iSt das 
Glied von der. Gemeinschaft überhaupt 
nidle zu trennen, beide sind in wechselseiti­
ger Durchdringung für ewnder dacs. 
Damie schließt sich der Kreis wieder. Auen 
im Liebesreche gehe es niche um die Ab­
wicklung von Rechten und Pflichten, auch 

'de .... elbe, Volksgemei.asc:h,,/1: und Reich. 
S. 784. 

B :1 .:1.0., S. 787. 

31 3 
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J T4 hier wird dcrGegcns:lcz durm gegenseitiges 
Insichaufgchea gelÖSt. 
Die Af6nitit von Kücnenhoffsdmn Liebes­
redu und faschisüscb.em Gcmeinsch:1lts­
ged:111kens l:ißt sich bis in die Details ver­
folgen. 1937 erhöhte der Gemeinschall:s­
gedanke die Offcnbarungspllicht der Ver­
tT:1gscnließendent , heute tut dies das Lie­

besrechc (s. 76). 
SOlJ'lic steht fest: Neben der Versmleierung 
gesellsmllfHichcr und wirtsmalHimer Ge­

gensätze verbindet der Gfmeinsdt:lA:s- oder 
GanzheitSged:lnke Lieb~red'lt und Faschis­
IJ'lw. 
Zwischen beiden besteht aber noch ein drit­
tes wichtiges Bindeglied. Ein Rechtssystern, 
chs d:1r.Juf aufb:we, daß der eine im ande­
ren aufgeht. und 50 alluitige H.:armonie 
schafft, bricht g:tnz bewußt mit jeder -
noch so formalen - Rationalität. Mittels 
dieser Leerformeln kann kein berechenbares 
Recht gesprochen werden. 
Der bewußte Venimt auf jegl..iche formale 
Rational iür führt zwangsliiu6g zu eioer 
toulen Fungibiliciit des RechtS. Jedes Ge­
setz, jedes Urteil, jede Verwalcungseß[­
scheidung, kann anhand diescr Leerforcneln 
gercchtfertigt werden. So liefert das Liebes­
recht das Recht viiUig den jeweils Herr­
schenden :lUS, denn d:! es jeden rtlcionalen 
Iahalts entleert iSt. wird sein Iahalt von 
den jeweils Herrschenden benimmt wer­
den können. Kiicncnhoff spriche dies an 
einer Stelle selbse aus, wenn er darauf hin­
weist, daß d:l..$ von ihm propagierre RatS­
prinzip ,.je nam der Gesaendage.(S. r08) 
eine weite Skab von Möglichkej~n 'Zur 
Gestalcung des BetriebsverfassungsrechtS 
gebe. 

In der Tat gibt niche nur ck.s Racsprinzip, 
sondern das gesamte Küchenhotfsdte Lie­
besrecht eine Sbla VOn Möglichkeiten .je 
nach der Gesamd:l.ge., das Recht den jewei­

ligen gesellsmafl:licben Machrverhältnissen 
anzupassen. 

Der Bruch mie formaler Rationalität im 
Recht stellt ein Ch3.rakteristiku[[l faschisti­
scher Herrschaft dar. Diesem Verzicht auf 
formale Rationaüc:it im Recht entspricht 
die Unterordnung des Programms faschi­
stischer Bewegungen llliter die jeweiligen 
tJ.ktischen Erfordernisse im politisc:ben Be­
reim. Beide - festes Progr.llnm wie formale 
Rationalität d~ Rechts - widersprechen 
der :l.uf monopolk.lpiraliscischer Grundlage 

v 3.3.0., S. 79 1 • 

organuierten faschistischen Herrsch:!./!:. 
B~ide würden die Anpassung an die Er­
fordernisse einer monopolk:lpiDlistisch~n 

WietschaA: in Krisenzeiten behindern und 
die weitgehenden Eingriffe in die Rechte 
der Beherrsch ten erschweren. 
Daß das Küchenholfsche Liebesrecnt mie 
seiner Inhaltslosigkeit und Irr:ltionaliüt 
die hier aufgezeigte politische Bcdeutung 
hat, l:ißt sich 3m besten dann zeigen, daß 
Küchenhotf die Posculate seines Liebes­

rechts gerade im n:ltion:dsozillistismen 
Staat verwirklicht s:l.h, so das genossen­
sdtaftliche Pri.nzip'o, das RatJprintipll und 
das Prinzip der Se!bseverw3.\cung':. Gerade 
der nation.a\$Ozialistische Sf:I.:lt gewährte 
das Recht -zur selbmätigen, schöpferisch 
vorgebenden Erfüllung der Aufg:a.ben dC'S 
Volkes"lS. 
Selbscve{st:indlich war er kein gegen das 
Liebesrechr verstOßender ~ bloßer Macht­
staatcll • 

frrn' Wann~r 

Bemd Riichtrr, Die UnbegTtnZte Auslt­
gung; Zum Wandel der Priwtrahtsord4 
nung im Nationalsozialismus, Tiibingm 
1968'496 S. 

Die vorliegende H:tbiliutionsschria Ut 
thematisch weniger eine Untersuchung fa­
schistischer Privatredltsinbalte als viel­
mehr eine Funktio~llalyse juristischer 
Methoden; Rüthen Interesse gilt dem me­
thodischen Aspekt der interpret:l.riven Ver­
änderung des PrivatrechtS durch die RechIS­
anwendung. Der Faschismus fungiert als 
Vehikel seiner Analyse!, die die msuu[[leo­
teile Funktion der RechtSaowenduog be­
schreibt. 

Thematisiert wird .die llligemein große In­
terprer:uionsfreiheit von Gesetzestexten .. 
(5. 3). wie sie für die Umdeurung des Pri­
vatrechtS im N:uionalsotiaüsmus von zen-

10 Führerr;runds:lO:, Fühicrcum, S. lOt. 

11 Rauprinzip, in dem in Fußn. ~ zitierten 
SallUllelband, S. SI S. 

t! Selbs<ve~tWlg, in d= io. Fußn. 2 zicier­
reD Sammelband, S. 616. 

13 " .a.O., S. 657. 
t~ N;uion:ucr GemeiJ .. daa/ls~t:1;U ... , S. t8. 

1 ~Dcr interpretative loh:tltMll'Udel der Pri­
varrechtsordnung in sozialen uod poli.ucbeo 
Ausnahmclagen I.:ißt Einsid.a:n ... zu, die 
in der Normallagc leicht unsid .. b;ar uod des­
halb Wlbc"",ßc bleiben .• (VorwOrt S. VIJ) . 
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(raler Bedeutuog war: bei nur geringen 
Anderungen dej Gesetzestextes wurde die 
Fr3ge vlrulcnt, ~ wie die Rechtsprnis die 
umstÜrzende Vednderung der uuiichli· 
chen Verhältnisse und der Wercvornelluo· 
gen ... berücksichtigt" (S. 3)' Rüchers wiU 
also den methodischen Weg zeigen, den 
die Rezeption fasmistischer Wernorste!· 
lungen durch die Rechtspr:lXis genommen 
hat. 
Zunid:!st weist er die historische Dimension 
des Problems ;wf: erste methodisch rc:le~ 

vante Korrekturen des PrivatredllS wur­
den in der Rechtsprechung zur wirt­
schafHichen Unmöglimkeit vorgeoocnrnen. 
Ursachcn dieser richrerlimen Eingriife in 
d:L.I noonierte Vertragsrecht waren verin~ 
derte wirtSchaftliche Bedingungen, die über 
Treu und Glauben rechc.lich bedeutsam 
wurden. Diese Rechtsprechung, die § 241. 
BGB als Delegationsnorm begreill. die 
richterliche RecbtsSmöptung legaJisierr, 
falld im Urteil des ReichsgerichtS" ;zur Auf­
werrungsfrage ihren Höhepunkt : § 141., 
bisber :115 lllstrumcnc zur Verrragskorrek­
ruf gebraucbt, wird zur Grundlage rich­
terlicher Gebotsablehnung. Rüthers: .Un­
ler Berufung auf § l.p BGB wurden zwin­
gende Währuogsvorschriflen nicht lIlehr 
angewendet.. § :t..p erwies sich als rnstru­
ment zur Beseicigung von ius stric:rum, ... -

(S.89)· 
Die Analyse der Einwirkung veränderrer 
wirtschaiUicher Umstände auf das Ver­
tt:lgsrechc produlierc die Einsicht, daß die 
Rechtsprechung die lIeuen Probleme mit 
Rechtskonstruktionen bewiiltigt hu, de­
ren Verbundenheit mit der vorb.aodenen 
Interessen werrung der Rechtsordnu.ng nicht 
zu bezweifeln ist: .Neu waren die zur ent­
scheidung drii.o.genden Sam verhalte, nieilt 
die juristischen MD.ßscäbe.~ (5. I u) 
Die mit dem Sieg des Fasdllsmus verbun­
dene Umwerrung des Zivilrechts verschob 
die Problemlage: die Funkrion:uuietWlb 
der Privatrechtsordnung für die völkische 
Ideologie geschah nicht im Zuge neuer 

. Sachverhalte, sondern durch verinderte 
W~rtIIlaßsc:':be: • Nicht der SU"eitStolf, $on­
dem die Beurteilungsm:tßstibe ... ändern 
sich.« (5. 03) 
Damit basien: die A.n:l.lyse auf der These, 
daß der Fasdtismus ein System neuCI" Wer­
te ist, die ludern liberalistischem Rtdlts-

2 RGZ 107, 78. 

denken diametral entgegenstehen. Diese 
Antinomie wird über einen bewußt un­
kritischen Faschismusbegritf konstruierr, 
der das Selbsrversrindnis der nationalso­
zialistisdlen Bewegung zur Grundlage hat. 
Der Nation31~zialismus fungiert als 0.:1-

tionale Revolution eee.; etW;U Geistiges 
alse, das begrifflich als Werr in die Ana­
lyse eingeht. Dieser FaschismusbegrLff ist 
für die Rüthcrsche Problemtormulierung 
ebenso konnirutLv, wie er den über di~ 

Methodenlehre vorgelegten Befund deter­
miniere. 
Die gesamte folgende Untersuchung ist 
dann auch die Variation einer zentralen 
These: Rüthers behauptet die Offenheit 
der juristischen Methodenlehre für belie­
bige recbtspolitische WerrvorsteUungen. 
Diese These wird :l.n vielen Beispielen test­
gemacht, die dem Nachweis des instTU­
menteUcn Charakters der RechtSanwen­
dungsr.heorie dienen sollen: e$ wird die 
Funktions:a.nalyse der Generalklall5eln, des 
tückenbegri1fs und die Kampfklausel her-
1llgezogen: »Die Annahme der tüac ent­
hält die Feststellung. daß das geltende 
Gesen lU den neuen - hier r:l5sischen -
Werrvorstdlungen in einem unerträglichen 
Gegensatz steht und deshalb vom Richter 

für lÜlXenhaft erklärt wird ... ~ (S. 195)' 
Da sich gew:utdehe politische Wenvorste!· 
lungen ~anders als veränderte wi=chalt­
lich-soziale Sachverhalte, niche unmiete!­
bar, sondern regelmäßig auf dem Umweg 
über die Literatur ... auf die Re<htspta­
xis« (5. It5) auswirken, werden jene von 
der Rechts-wissenscha.fl4 entwickelten Sy­
Steme untersucht, die sich in der Rezeption 
spez.i6sm nationalsoz..i.alistischen Denkens 
übte~ Rütbers unternimmt es, dies~ Sy­
steOlen nachzuweisen, daß sie für beliebig 
austauscb.h:l.re politiscbe WenvorsceUungen 
handbabbar sind.. Er zeigt das am .koukre­
ten Ordnungsdenken. wie aum an der 
Lehre VOIIl >konkret-allgemeinen Begriff,; 

~ Der Wertbcgriif iu frci von <l.ualirativer 
WemLllg: • Umgekehn: hat jede polinscne 
G"'t,dtung ein~ ideenm:ißige, durch die je­
weilige Weru.:tlro.ng bcslim.r:ote Grundbge. 
Diese isc gemeint, wenn iD di.,.., Arbeit von 
id ... logUcben oder weJra.rucbau[jcnen Vor­
=llungen gesprocben wird. Der d.miz ver­
wende,e IdeologiebcgriJi iS(, ••. , von jedcr 
po,itivell oder :Ieguivell Werrung bewußt 
frei .• (5. H-I) . 

• bosooderr von urenz, C:ul Schmitt und Sie­
bel"t. 

J[5 
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]16 "D:IS (konkrete Ordnungsdenken) und der 
(konkret-allgemeine Begriff) sind, ... , in­
hllldich :luswc:chselbare Begriffshülsen. Sie 
können beliebige sozi.lIe und politische 
Sachverh:Llte, Machtlagen und Wenec.fcln 
in sich :lufnehmen. Sie sind entgegen den 
The:len mancher ihrer Vertreter nicht auf 
eine bestimmte Gesellschaftsordnung oder 

Weltansch.a.uung zugeschnitccn.« (5. 31)' 
Die am Material gewonnenen Einsichten 
ordnet Rüthers im letzten K:lpitel:zu einer 
Theorie der Rccht.lanwendung, die nidus 
:lnder~ ut, als die juristische Vernon des 
Max Weber'schen Dezisionismus. Die Me­
thode der Redll:sanwenduog ist »eine Theo­
rie der formalen Verwirklichung ihr vor­
gegebener materialer Wertentscheidungen 
••• « (S.443) Die Methode ist ein wen­
neutr.:!.l funkc.ionierl!Od~ Instrw:nent z.ur 
WertVerwirklichung. 
Die Einführung des Dezisionismus in seine 
Methodenlehre ist die von Rüchers voll­
zogene Anpassung der Theorie an den Ir­
r:ltionalismus der kapita.listisch produzie­
renden Gesellscnall: und ihrer Reduzierung 
des VernunA:bcgriifs auf technologische 
Funktionalitk Ausdruck findet das am 
deutlidlS[en im Sch1ußbpitc!. wo die Kon­
sequenz gezogen wird, d:>.ß es nach dieser 

Theorie keine richcigen Ricntcrsprüchc 
mehr geben kann, sondera nur noch akzep­
t:lble. Die Anpassung der Rechtsan\Ven~ 
dungstheorie an dea Irc:uion:l.lislllus kapi­
talistischer Gesc:Usch.aftea fülut folgerichtig 
zum Malt Weber'smen Positivismus, d~ell 
Affinität gegenüber dem Faschislllus schon 
auf dem Heidelberger Soziologeoug J96.oj. 
diskutiert wurde. 

Rüthers freilich kalln seine Bauchlandung 
nicht erkennen, solange er zu keinem kri­

tischen Faschismushegriff gelangt. Faschis­
mus und Liberalismus als konträre Wert­
systeme zu begreifee, die den Mächten des 
Geistes verhaftet sind, verstelle den Zu­
g:log :z;u e:ner Analyse der Koncinuität 
zwischen bürgerlich und faschistisch orga­

nisiertem Kapitalismus. Die Untersumuog 
des Zus:unml!Ohanges z.wischen dem Mo­
nopolisieruogsprozeß und den damit 
:luftretenden Interessen an sta:lclichen Re­
gelungsmedlanismen einerseits und der 
Entwicklung der Methodenlehre anderer­
seits z.eigt ein auffallendes histOrisdJC$ 
Zusammenfallen beider Entwicklungnea­
denz.en. 
Diese Andeutungen über einen kritischen 

F:uchismusbegriff (er ist von der sozio­
ökonomisdIen Funktion des Faschismus 'Zu 
entwickeln) verweisen auf die wesentlime 
Unstimmigkeit der H3bilic:ltionsschrift: 
Rüchen begreift sozio-ökonomische Sach­
verhalte nur als juristische und smeitert an 
der Io.adäquanz seiner analytischen Kate­
gorien. 
Fn.nz Neumann1, der von Rüthers nicht 
erwähnt wird, hat einmal den Verrum UOA 

temommen, die Funktion ,,"on Gener:ll­
kl3useln sozia.lökonomisch zu bestimmen. 
D3bei di:l.gnostizict'Ce er geseUschaA:lime 
Interessen, die d ie Entwicklung der Gene­

rallclauseln zum bestimmenden Faktor des 
Privatrechts un~bdingbar machte: "Ober­
all, wo nicht gJeimberemtigte Parteien in 
Tauschbeziebungen miteinander stehen, 
sondern wO eine mächtige Partei anderen 
Privaten oder dem Staat gegenübenreht, 
kann r.Hionales Recht ruche mehr ange­
wandt, muß vielmehr zu irgendeiner Ge­
ner.u!clause\ Zuflucht genommen werden. 
Die Entscheidung des Richrers wird d:lnn 
politischer Befehl, Verwaltungsakc., durch 
den Interessen ausgcglidten werden, ...• 8 

Rütbe" offenbart die Hilflosigkeit seiner 
juristischen Theorie noch eillOlaJ, wenn er 
d3r:an geht, analytische Konsequenzen für 

die Methodenlehre zu ziehen. Er kann nur 
darauf vertrauen, daß die Rechtsanwen­
dung heute demokratisme Werte verwirk­
lichL Haug hat die Affinität dieser Theorie 
mit dem Faschismus beschrieben: • Wer die 
Formeln für Demokratie im Bereich der 
Gesinnung sucht und vermeidet, sie im 
Rahmen eines soziatökonomischen Ge­
samtplanes zu verUlkeen. dem entwickeln 
unter dem Druck des SozialprozeS5es seine 
Gesin.nungselemente sich unweigerlich. ins 
Antidemokratische.c l 

Die jllriscisme Fach.Literlltur hat da.s Buch 
bochgelobt: sie kann das ron, ohIle schizo­
phren zu werden. 

Michael Gesell 

IOcr Funk'ionswudel ci .... GesetZ<'! im Recht 
der biirgerlichell G<'!ellidla1\:, in: Demok.r:l.­
tücher Wld :l.utoricirer Stut, Frankfurt :un 
Mai.n 1967. 

I A. 3 . Q. S. 6J. 
7 Wolfpng Fritz H3Ug, Der hUfl05e Ami­

f.a<c:bUmus, Fnnkfut't aJI) M:>.in 1967. S. lOS· 
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Ertlnz N~I"n4nn, Behemoth: Thc Strll.t;­

Iu.fe lind Prtl.clice 0/ National Soci41ism, 
19JJ-/94-4, Harper & Row, Nc'W York 
tiM EtllIn$ron 1966, 649 S. 

Die erste Auflage dieses Budtes erschien 

194~ in den USA'. Neumann harte aus der 
Ferne umfassendes Material über die So­
zi3.lstruktur jenes L:tndes gesammelt, aus 
dem er im Mai '9}J fliehen mußte. Zwi­
smenst;uion auf dem Weg über den At­
lamik war London. Bei Htl.roJJ Laski :J.n 

der London School of Economics erw:lrb 
er 19.>6" mit einer Arbeit über. The Go­
vcrnanee of the Rule or Law w den Doktor­
grad. Das hierin :lbgehandelte Thema von 
der bpitalistischcn Kl.we und ihrer hino­
risch sidt ~ndernden Beziehung zum Recht 
nrüerte er 1937 in der ZeitSdui1\- für 
Sozial forschung in dem AufsatZ .Der 
Funktjons~ndel des Gesetzes im Recht 

der bürgerlichen Gesellschalt..-2. Der Ober­
prüfung der darin umrissenen Theorie von 

der Funktion von Recht (oder seincn Ober­
bleibseln) im Nationalsozialismus, die im 
Behemolh unter den OberschriA:en • The 
Labor bw« (4[9 Jf.), .National Soeil1isc 
Law lnd Terror« (440 ff.) und. The Judi­
ci:lry~ (6}0 if.) unternommen wird. soU 
diese Besprechung vor allem gelten. 
Um den R:J.hmen dieser Detailuntersuchung 

Neuruafll"lS zu bezeichnen. sei zunädJst sei­
ne Analyse: der politisdten und sozialen 
Strukcu. des Nationalsozialumus skizziert: 

Die natioD:llsoziilistische GeselJ.schaft ist 
eine KlassengesellsdtaA: mit versdtärlten -
allerdings gewaltSam stillgelegten - Anra­
gonismell.. Die herrschende KJasse Ut nicht 
homogen. In ihr konkurrieren Gruppen, 
die wesentlich nur das Ziel verbindet, die 
Unterklassen terrOrUtism - unter Suspen­
dierung aller formalen Schung:u"antien -
und durch kalkulierte Elirebildung nieder­
zuhalten. Die Besetzung des Aufsichtsr:lcs 
der neugegtÜndecen .Europäischen Erdöl­
gesdlsch:l~« ist Neuma..n..o ein Modell des 
Pluralismus innerhalb der herrschenden 
Klasse . Die ruer vertretenen Exponenten 
von Pan:ei. Großindustrie, Staacsbürokra­
tie und Armee repräsentieren die wett­
eifernden. M:lch[e!iten. 

1 Die Europiiische Verl2S'''''sr .. lt bcreitt1: eine 
dCIH.<a.C Ausgabe vor. 

: Ncudrudc in: Fr:lru: NeumanII. Dcmokn..i­
Kilcr und :1ulori,ärer SU:H, Fn.nkCun 1967, 
S. Jl if. 

~At pre5ent, eadt sernon neeek the athers. 
Tbe :umy needs the party beeause dte W3I 

ist totalitari:ln. The army cannot organize 

society 'COta11y'; that is lell: tO tAe party. 
Tbe P:lrty, on ehe other hnd. nceds ·dte 
army tO win the war :a.nd dtus tO scabilize 
a.od even aggrandize ics own power. Bom 
need 1D0nopoliscic industry tO guar:l.Otee 
continuous exparuion.. And a11 need the 
bure:luer.lcy tO achie'Ve the tedtnical r:lcio­
nality without which dte system cDuld nor 
oper:lte. E:1dt group Ui sovereign :lnd :lU­
thorit:a.rian; e-:tdt is cqu.ipped with leßis­
lative, adminisc.rative, and judici:U power 
of iu own, each is thus c:lpable of carrying 
OUt swiftly ;lOd ruthlessly the necess-:ary 

camprom.ises among the four~ (397 f.). 
Die These von der Souveräniüt dieser 
Gruppen schdnkc Neuman..o mit detruel­
ben Atemzug und erwas unvermineh wie­

der ein: • Nothing remains but profics. 
power, prestige, 3nd above ill, fear. De­
void of :lny eommon loyalty and concer­
ned solely with tbe preserv:ltion of their 
own interestS, dte ruling groups will break 
apart as soon as the mincle-producing 

Leader meetS :l wonhy opponent w (397) . 
Nur der Fülucr :Uso garantien: und stabi­
lisiert die fragile AlliOlIlZ. In anderem Zu­

umrnenhang wird der P~i die Präro­
g:nive über die Rekrutierung und Ausbil­
dung des Nachwuchses für die herrschende 

Kbsse attestien: (398). Zukünftig kölUlte 
die Putei dominieren, wobei aJ..lerding:; 
nidtr zwischen Apparat und innerem Zir­
kel differenziert ist. In RichtUng auf die 
Dominanz einer Gruppe oder eines Prin­
zips argumentiert Neuma.nn :lUch, wenn 
er sagt: • Nation:!.1 Soeialiscn Iu.s no f:i.ith 
in societ)' ... Ir does (lOt 011St the vanous 
organisations tO :ldjust their con.llict:S in 
such :I. way as tO leave Nation:l.l Socia­
lism's power undisrurbed . . . Th.at is why 
National Socialism takes a..I.l organisations 
under ics wing and roms rnem imo official 
adrninisuatjve agencies. Tbe pturalisuc 
prineipt. is replaeed by a monistic, tot:al, 
authoot.arian organisation. (400). 
Der Widerspruch von herf3chendem Bünd­
nis und durc:hscblagender Prärogati ve einer 
Gruppe mit der Möglichkeit, Konkurren­
zen. zu manipulieren, bleibr bei Neumano. 
ungelÖSt und wird nllt" an der Oberllädte 
zugunsten der ,.souverinen« Gruppen cnt­

schiedenJ . 

3 Tim Mason hat iA .Der Prim"t der Politik-

J17 
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]18 Auf dem Hintergrund dieler politischen 
Soziologie des Dritten Reimes diskutiert 
Neumann die Funktion jenes Herrscha/b­
instrumentes, das für ihn :m die Srelle von 

Recht getreten ist. Jenen Bodensan :m ju­
ridischen Verkehrsregeln, den er .,cultu­
r:1Uy indifferent rules, of a predominanuy 
technic:l.\ c:h.ar.1ctcr. (HO) nCW1t, scheidet 
er aus dieser Diskussion aus. Ihm gehe es 
um die Qualität des gesamten .RechtSsy­
srerns. Seinen Aufsatz in der Zeitschrift für 
Sozialforschung referierend erhebt er zum 
Kriterium von. Redltc, daß es neben vo­
lunt:1S, politismer Mache, auch ratio ene­
balten mÜ5se. Diese aber ist seit dem 
Schwinden des Naturrechts mit der Eta­
blierung der bürgedichen Küsse einzig in 
der formaltn StruktuT der Gesene aufge­
boben. Diese fonnale Rationaliräe des 
generellen Gesetzes, wozu etwa auch. das 
Verbot der Rückwirkung gehört, samt 
einer zu formatiscischer Auslegung ver­
pflichreten Justiz, die unabhängig sein soll 
gegenüber allen anderen Gewahen - be­

sonders außerparJamentarism gesellsch:Ul:­
lichen -, entspricht den poLitismen und 
ökonomischen E,fordernissen des Kon­
kurrenzkapitalismus. Sie garantiert dar­
über hinaus jedermann _a minimum of 

person;!l and politic.ll Jibercyc (444). 

Mit dem FortSchreiten der Monopolisie­
rung gewinnt jedoch unformaJes Recht 
eine immer wimcigere Rolle. Singu1?ire 
gcsellschaftlime Phänomene, wie etwa öko­
nomisme MachtzusamlI1enbalJungen, for­
dem staatliche Einzdfallgesene, MaßflJlh­
men, heraus. Monopolisten ' 'verkehren mit 
smwiicheren Verrragspurnern zunehmend 
über flexibLe, nur für sie heeinllußbare 
Normen, über Gener:l.lkhuseln. Diele in 
der Weimarer Republik deudich sich alr 
zeichnende Entwicklung kulminiert im 
Dritten Reich. ,.Gesetze. sind nun hiiu6g 
rückwirkend, werden faktisch zu Verwal­

cungsOlkcen. Formale Schuczgarantien per­
sönlicher Freiheiten sind suspendiere, über 

Generalklauseln werden herkömmliche Ko-

Politik und Wiraduft im N~eioo:!.lsorialis· 
mUSe in: D.1S Argument, 4111966, S. 471 5., 
deD Versuch unreroommen, dieses Problem 
Zu lösen. O"bei el'!:,bt sieb eine .,appenweise 
zu beschreibende. begrenzte Eall.nipation 
ein ... polirudten Zentrums von LiDgerfristi· 
gen Kapi[~linceresscn. d" diese im Prozeß 
der sraulidt g:a.n.nticrten Rüstungskonjunk· 
tur sieb immer V/'en iger eiDheiel ich ~rtikuJi.­
rm können. 

di.6.btionen D:lI'iorullsozialiscischen Zwek­
ken adaptiert und die Richte, sind hierbei 
Vollstrecker. ~ The judge has been redueed 
(0 ehe sratus of a police oflicial. (447). 
Prinzipiell stehen alle Normierungen zur 
Dispositioo.i Dezisionen können jederzeit 
durmschlagen. Faktisch geschieht das :r.Uer­
dings eher exemplarism; die Anforderun­
gen technisch r:lriondler Herrschaft gebie­
ten das. »UW is now a mearu for the 
achievement of speciiic political :lUns. rt 
is rnercly the comm;!nd of the lovereign. 
To chis eXlent, ehe juridic theory of the 

f:lSeist snre is decision.ismc: (448). 
Die Dezisionen tarnen sich mit einer insti­
tutionalistischen Ideologie, dem konkreten 
Ordnungs- oder Gemeinschaftsdeuken COlrl 
Smmim (448). GesellsmafUiche Strukturen 
werden als Rechcsquelle gedacht, .Recht soU 
nun der Wirklichkeit angemessener sein als 
liberale Konstruktionen wie die juristische 
Person oder ein abstraktes Vertragssystem. 
Sind aber Institutionen Ausgangspunkt der 
RemtS6ndung, stellt sich die Frage nad!. 
dem, der ihnen Inhalt und Ziel gibt, n:lch 
dem, der die Dezilionen rnamt. Neum:l.nns 
Antwon: isc nicht eindeutig : Ist es der 

Führer (447) oder sind es die Führer der 
v ier konkurrierenden • A pparate .. (~51)? 

Der Innirutiooalismus - in Weimar sid! 
ankündigend - kommt besonders augen­
fillig im ArbeitSrecht zur Geltung. Um 
eine fingiert lurmoni.sche Betriebsgemein­
schaf\: 2U propagieren, wird par:llleJ 2U den 
ordentlichen Arbeitsgerichten eine soozi:lle 
Ehrengerichcsbarkeit eingerichtet, in der 
reale Antagonismen zur moralischen Fr:l­
ge sich umfilschen l.usen. Daß vor die.!en 
~Gerich[en< mehr Betnebsführer als Ge­
folgsleUte gemaßregelt werden, verwun­

dert nur, wenn man niche weiß, daß -
wie Neumann zeigt - die eindeurige Majo­
rität der Betroffenen aus kleinen und mit­
telständischen Finue.o. stammt ('P.5 5.). 
Auch in das Strafrecht dringt das konkrete 
Ordnungsdenken ein. Formeln wie: ~ Wer 

seinem Wesen Dach e.in Dieb ise ... ~ sollen 

präzise Tatbesrandsmerkm:t1e ersetzen 
(45 ). Doch wird die Funktion des Straf­
rechts als Terrorinsuumenr rel:uiviert 
durch die außerordenclime Gcw:t.lt der 
Gest:lpo. Die Konkurrenz mit der Gestapo, 
sich bäufcode Eingriffe .von oben~ in lau­
fende Verfahren, Kritik durch Publika­
tionsorgane der S5 ersmcinen als Methoden 
zur Kontrolle besonders der StraIiUStiz, 
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aber auch anderer Gerichte. Eher reguläre 
Maßnahmen zur überwachung der G~r;ch~ 
ce bestehen in einer Säuberung der Richter­
schall 193 J, in der AbschaEung der Selbst­
verwaltung in der Justiz bis 19)7 and in 
der Einführung des Fübcerprinrips (4H). 
Komplementär dazu war geplant, die Zahl 
&r Richcersce!len 1-uf ein Drinel zu kür­
zen und die verbleibenden Richter in Sca­
tw und Gehalt heraufzusetzen (63 [). Die 
Kontrolle der Richcer wird erleicheen: 
durch die .Deparrernencalisieruog. der 
JUStiz.. »Sondergerichte. schießen wie Pilze 
aus dem Boden (4H f.). Jeder der kookur­
rierenden ,.Apparace. hat eigene Diszipli­
nar- und andere Gerichte zur KonrroUe 
der Mitglieder. Spezialisierte Richter kön­
nen dun::b auf Spezielles gerichtete Anwei­
sungen a.ru kunen Zügel gefübrt werden . 
• Does ruch a system deserve tbc Qame of 
law? ... de.6n.itely noe. if Iaw . .. must be 
ranonal eicher in form or ln content .• Es 
in • . .. DOthing bue a cechnique of mass 
manipulation by terror. ('H8). 

Lutz Unterseher 

Emst Frarnkel, Tht D .... / StllU - A Con­
lribulion to the Thtory of Dictatonhip, 
O:rford University PreSf. New York -
London - Toronto, 1941, .1.48 S. 

Emse Fraenkels .Dual SCHe. ist: neben 
Fr.anz Neumal1D.S .Behemochc eine der 
bei den großen Faschismusanalysen, die 
deucsche Emigmnten noch wiihrend des 
Nationalsoz.ialismus veröffenelicheen. An­
derl als bei Neumann liegt bei Fra~kc:.l der 
Schwerpunke auf der Untersuchung des 
faschistischen Remtssystems. Frae.a.kel hat 
es in den Jahrcn von 1933 bis 19)8 als An­
walt in. Berlin aus unmittelbarer Nahe er­
f-ahren. Er belegt leine Arbeit da her mit 
reichhaltigem Quellenmateri:d aus Reche­
sprechung und Literatur. 
Fraenke/s Grundthese ist, daß der f;/.Sdll­
nische Staae ein Doppe.lscac (Dual Stille) 

ist, der in den M3.ßnahmestaat (Pre,.ogative 
State) und in den Normensta(lt (NoTmtl.­
liw Stau) ~erf:iUt. Der Riß geht minen 
durcb den herkömmlichen Suacsapparu, 
so da1l mit dem Begrilf des Doppe!staates 
nicht der Gegenntz von Partei und St:I.:l.t 
gemeine ise. 
Der Maßnahmesuae ist an. kein Redlt und 
:m kein Gesetz gebunden. Er h:l.tldelt will­
kürlich, nur ausgeridltec an dem, was er 

für zwedunäßig bält. Der Maßnahmenllt 
sollce alle im engeren Sinn pol iuschen Pro­
bleme des Fasdllsmus lösen, z. B. die Siche­
rung der nationalroziaJistischen Hermhafl, 
die Uneerdrüdtung von Arbeic.slümpfen 
c.nd die VerfolguDg der Juden. Die Ge­
richte set2ten der :Jlmählichen Ausdehnung 
des Maßnahmesraates keinen nenLIenswcr­
ten Widerstand entgegen. Sie verweigerten 
nach und Dach Ln illUIJer mehr Angelegen­
beiten den RechtsSchutz, nur weil der Na~ 
llonalsou:llismus sie :zu .policisdlen. Fra­
gen erkläre harte. Auf diese Weise sank­
tionierten die Gerichte z.. B. bewußt 
die völlige Entrechtung der Juden (vgl. 
S. 89-96). 
Neben dem Maßna.hmestaat bestehe der 
NOl1llennaat. Hier gile das herkömmliche 
Rechtssyste.m weiter. Etwa über die Grund­
buchordnung oder über das Gewerbereche 
setze sich der Staat in der Regel nicht b.i.n­
weg. Der NOrmellS(llt hat vor allem die 
Aufgabe, das Wirt.lchaftslebcn zu regeln. 
Der Faschistnus muß wer im Prinzip 3uf 
willkürliche Eingriffe verzichten, weil die 
kapitalistische Wiruch:l.fuordnung auf Vor­
herschharkeit und Kalkulierbarke.it des Ri­
sikos angewiesen isr.. Die Gerichte verrci­
digren den Normensuat im ökonomischen 
Bereich mit Rückendedr.u.ng der Parcci­
führung zih gegen übcC1;ri1fe Ullterer Par­
[eiinsta.nzen. 
Maßna.hmesr3:l.r und Normenstaat sind 
nicht gleichberechtigt:, sondern es h:ingt im 
Einzelfall vom Willen des Maßna.hmestaa­
tes ab, ob die vorhandenen Normen ange­
wendet werden dürfen.. Was dem Gesenes­
vollz~g unterliegt:, ist nicht garantiert. Des­
halb kann, wer vom Gericht freigesprochen 
wurde. dennoch anschließend ins KZ ver­
schleppe werden. 
Mit dem Begriff des Normensraares rela­
llvien Fraenkel die weitgehende Forrgcl­
rung des aleen Rechts nach !9ll. die in der 
westdeutschen Nachkriegslieentur so oA: 
apologeeisch hervorgehobeD. wurde. Denn 
Fraenkel zei~ daß es sich dabei nicht, wie 
hcute immer wieder .behauptet wird, um 
eiDen verkleinenen RechtsStaae handelt.. 
Der Besund eines Rechc.sSta:l.tes darf nim­
lich nicht VOD Fall zu Fall nach dem Gut­
dünken politischer Insunzen vermindert: 
werden. Die Anwendung des alten Rechts 
nach [933 hat für den Faschismus rein in­
strumenulen Charakter: Der NO(TTIenstaat 
wird nur soweit geduldet, ::us er für den 

JI9 
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320 Ablauf des Winsch:l.A:spro'Zcsses unentbehr­
lim ist. Er lSt desnalb nur ili Institution 
gesichert, im Einzdf::dl könn~n ihn poLitl­
sme Erw:igungen des M:l.ßnahmescaates je­
derzeit außer Krall: setzen. 
FraeDkd eddärr den Doppe!suae mit einer 
Faschismustheorie, die auf mehreren Ebe­
nen gleichzeitig argumentiere. Er nennt als 
Ursachen für den Nadoniliozialismus die 
besondere politische Situation vor 193), 
VOr illern die Deklassierung des Miuel­
standes und die Benac:bteiligung durch die 
Siegerm:imte. Die kOOlmunistische These, 
wonach der Fasmismus nUT der Agent und 
Hausdiener des Kapicals sei, lehnt Fr3enkel 
ab (S. c83). Er sieht jedoch in der kJ.piu­
list ischen Organis;a~ion der Wirtschalt die 
wimtigsce Bedingung für die Ent:Stehung 
des Faschismus. Dcr Kapitalismus leidet 
n;imlich an einem Gf'Ilndwiderspruch: Er 
k:uJo nur die Mittel, nime 3ber die Ziele 
seiner Produktion rational begründen. 
Wenn nun, wie in der Wirtsch3fukrile um 
1933. der Glaube an die Legitimität der 
kapiralistismen Wircschllfuordnung schwin­
det, kann der Kapitalismus nur noch durch 
einen surkelt St3at aufrechterhalten wer­
den. Vor 19}} h3t die Industrie die NSDAP 
daher 6n:l.Iuieli uncersrurzt. Nach 1933 
konnlC die Wimmaft den Faschismus zwar 
niem<ili vollseändig kontrollieren. Es bil­
dete sich aber eine Symbiose zwischen F3-
schisD1U5 und kapit3liseischer WirtschaA:: 
Der Fa.schismus war 3uf die Winsmaft an­
gewiesen, um die Aufrüsrung und die Voll­
besm:ill:igung zu sichern. Die Privarwirc­
schalt erhielt dafür vom faschistischen 
Staae Schutz vor a.Uen K.ciften., die den 
K3pita.lismus bekämpfl:eo. Außerdem wur­
den ihr bohe Gewinne garaotiert. Das 
Bündnis ging :luf Kosten der Arbeitneh­
mer: Die individuelle Konsumption wurde 
unverhältnismäßig niedrig gehalten und 
alle Versume, die lDteressen der Arbeiter 
selbständig zu verfolgen, brural unter­
drückt. Ihren inscirunoneUen Ausdruck 
fand die Symbiose von K.:1pital und Fa­
schismus im Doppelstaat: Jeder der beiden 
Partner hatte seinen Anteil am StaaCS3ppa­
r3t. Das Kapital bekam den Normensr~at, 
dem Faschismus gehörte der Maßnanme­
staat (vgl. 5. 208). 
Fraenkel leitet den Doppelsuat aum aus 
der deucschen Remt.s- und 5caar.srradition 
ab. In England seate sich schon im I7. 
Jahrhundert die Bindung der öffentlichen 

Gewalt an das Recht durch (5. r 55, r 57). 
Zn Deutsenland gibt es seit dieser Zeit eine 
durchgehende Tendenz zur Trennung zwi­
schen Recht und M:a.chc, die iD1 Doppelsuat 
des Faschismus auf die 5piue getrieben 
wurde. N3ch dem Buchst1lben der Weima­
rer Verfassung g-alr zwar seie r9I9 das 
Rechtsstaatpriozip. Da die ExpOnenten des 
alten Machtst1lates jedoch ihrea Ei.n.fluß 
behielten, gewann die doppelnaadiche 
Tradition smon 19)0 wieder die Oberhand, 
als sich die Regierungen nur noch 3uf 
Are. 48 WRV nützten (5. 170). (TrotZ 
An. -"0 Abs. 3 GG wirke die Tradition des 
Doppelstaates bis heute nach: Etwa in der 
Lehre vom gerichtSfreien HoheitSakt oder 
in der Lehre vom Verwalrungsermes:sen.) 
Bei dieser Eioordnung des Doppelsta2res 
erweist sidl. die fasmistische Remcstheorie 
1I1s bloße Ideologie. Um die Willkür des 
MaßnahmeSta3teS zu legirimieren, lehnee 
die n:a.tionalsozialistisme RechtSlehre das 
christüche wie d:l.S rationale Naturreche J.b. 
5crcdessen wurde ein neues N3 turrecbt der 
Gemeinscha./l- prop:Igien:.. Von der Volks­
gemeinsch:dt bis zur Ha.usgemeinsch-:tfl: 
sollte dieser Begrilf das gesamte RechI.!­
denk~n durchziehen. FI'3enkei zeigt, daß 
die Formel von der Gemeinsch:lfl: prak­
tisch inhaltsleer ist. Ihre Gefährlichkeit 
entfalret sie jedoch durch d:15 ~ konkrete 
Ordoungsdenken. des Faschismus: Nur das 
entSpricht dem Gedanken der Gemein­
schaft, was nach Meinung der Führung den 
~Erfordemissen der Lage. entSpricht 
(5. 145). Recht ist reduz.iert auf die Voll­
streckung politischer Willkür. Denn will­
kürüch mup die narionalsozialiscische Poti­
tik sein: Sie ist letztlich nicht an inhalt­
lichen Zielen orientier., sondern ::I.n den 
fon:nalen Kategorien von Macht und 
Kampf. Der Weltkrieg war deshalb die 
notwendige Konsequenz des Faschismus. 
Fraenkels .Dual Stare. \st den n:Ich dem 
Krieg in der 'Bundesrepublik entstandenen 
.Auseinandersetzungen. mit dem natiow­
sozialistisdJen Recht deuclich überlegen. 
Fraenkel beschränkt sich nimlicb nicht auf 
OIor:llische Verurteilungen oder auf <!ine 
theorielose Aneinanderreihung von empi­
rischen Daeen. Denn er betradltee das h­
schistische Recht nimt als ein isolierbares 
Einze!phänomen, sondern erkläre es aus der 
gesamten historischen Situation her:lus. 
Wenn Fraenkel d:lbei in der Krise des 
bpiuliseischen Systems um 1933 und in 
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der Tradition des Macntsraates dle H:!.upt­

ursachen des deutschen FJ.Schismus sieht, 
so Stimmt er mit den bis heure wichtigsten 
F:uchismustbeorie.n im we.sendichen über-
ew. 
Es scheint, cU.ß in der Bundesrepubli.k durch 
eine Vjdzahl von rechc1ichen und institU­

tioneUen Mechanismen dafür gesorgt Ln, 
daß sich der M1ßnahme.Haat des Faschis­
mus nicht wiederholen kann. Aber 31le ju­

ristischen Konsm.lkrionen sind nur solange 

wirksam, wie sie von der gesellschaftlichen 
Wirklichkeit getragen werden. Obwohl uit 
1945 in der Gesellsma.fl: und ihrem Bewußt­
sein große Veränderungen eingetreten sind, 
besteht die soziale Gn.tndstn.tktur bis heute 

fort, die in der Krise um 1933 den Faschis­
mus ermöglidlte. Darin liegt die Bedeutung 
der F:udtisrnusdiskussion für die Gegen­
W:lrt. Es ist zu hoffen, daß Ernst Fraenkels 
> Dual Suce .. bald auf Deucsd!. ersmeint, 

der Sprache, in der dieses Buch geschrieben 
wurde.1 

Alexander 'Oon Briinnu:k 

Eugen ParchuJulTIis, Allgemtint RechtJlth­
re und Marxismus, Vtrlag Neue Kritik, 
Frl1nJ./urc 1966, .lO~ S. 

Friedrich Engels b:H die Jurisprudenz ab 
die kbssisme Welran.smauung der Bour­
geoisie, als Namfahrin der Theologie des 
Mittelalters bezeichnct. Paschukanis' Buch, 
das den Untertitel _ Verrueb einer Kritik 

der jurist ismen Grundbegriffe. trägt, sucht 
die jurinische Festung der Bourgeoisie zu 
bezwingen. In den Z"Wanzi~r Jahren galt 
Paschukanis' Arbeit ili wichtiger Beitrag 
zu einer ma["lCiscischen Rechtstbeorie; Rad~ 

bruch "Lieien: ihn in seinen Abbandlungen 
und in seiner RechtSphilosophie. Der heute 
herrschenden Jurisprudenz, die als bü rger­
liebe Wis~nscha1l: dcn speziJisch historischen 
Cbar:lkcfT juristischer Nonnen in einem 
apriorischen Ideenh.im.mel verschwinden 
lässt, ist Paschubnis' Sebrifl anamtma. 
Getreu dem Man:sd:Jen Sarz in der ~Deut­
seben Ideologie., cUß es nur eine Wissen­
schaft gäbe, die von der Geschichte, entfaltet 
Paschulunis seine zentrale These, d~ß dje 
}Gtegorie des Rechtssubjekts nur die juri­
scismc Verkleidung des historisch gewor-

I Der Luduuhnd Vorlag hat .iDe deutsdte 
AIJ.<g:>.be ugekündigt". 

denen und verg;ingüchen Warenbesiczers 
·sei. das Priv:J.tremt ~lso InstrUment zur 
Regelung des kapitalistismen Warenver~ 

kehrs, die RechtSform hquivalent der 
Warenform. Mit Marx' Worten, denen 
Pasmukanis eine ausfübrliche Umschrei­
bung angedei.hen lißt: -Die W~ren kön­
nen nicht selbu zu Markte gehn und sieb 

nicht selbst aust:luseben. Wir müssen uns 

also naeb ihren Hütern umsehen, den Wa­
renbesiczern. Die Waren sind Dinge und 
chher widerst:lDdslos gegen den Meosmen 
. .. Um diese Dinge als Waren aufein2..nder 

zu beziehn, müssen die Warenhüter sich 
zueinander als Personen verhalten, deren 

Willen in jenen Dingen hawt, also jeder 
nur vermittels eines, beiden gemeiruamen 
Willensakts sich die fremde Ware aneignet, 
indem er die eigene veriußert.. Sie müssen 
sich :lho wemselseit..ig als Privateigenrümer 
merkennen. Dies Red!.csverhältnis, dessen 
Form der Vertrag ist, ob nUll legal ent­
wickelt oder nicht, ist ein Willensverhi.lt­
nis, worin sim da.s ökonomische Verhältnis 
widerspiegelt. Der Inhalt dieses Rechts~ 

oder Willensverhältnisses ist dureb das 
ökotlomische Verhältnis .!elbst gegeben . • 
(Kapital 1,99) Paschukanis versucht, das 
von Marx im fetismkapjtel d~ .~piuJs. 
verwandte Insuumeotarlum zur histori­
schen Dechiifrierung ökonomisciler Katego­
rien, die zu Umwandelbaren sich ver­
dinglichen.für die Analyse der RedHsforrn 

nuo.bar zu machen. - Da.s Recht stellt eine 
in einen mystischen Nebel gebüUte Form 
ewes spezi.6.smen gesellschat'llichen Ver­
hälmWes dar .• (p) -Die üblichc Analyse 
. .. kotLSlruiert das Rechcsverhälmis 31$ 
Verhältnis par excdlence., als Willensver­

hälmis der Menschen überhaupt. Das Den­
ken geht hier von den ,fertigen Resultaten 

des Eot"WickJuogsprozC$ses" von ,ga.ngba­
ren Denkformen< aus, ohne sich über deren 
geschichtlichen Ursprung Rechensmaft zu 
geben .• (57) W3tenform und RedilSform 
werden zu zwei Seiten eines VerbälmWcs 
paral.lewiert; am Ende Ut undurchsichtig, 
wer Ga.«., wer Wirt ist: die Rechtsform 
lÖst sich aus ihrer funktionalen Abhängig~ 
keit von der> Basis., gent ins Reich der 

Wechselwirkungcn. (44, 96) 

Der übrige Teil des Buches lue mehr den 
Charakter von Notizen. Darunter finden 
sich einige interessante Bemerkungen über 
die verschiedene Rolle: des Naturrechts im 
aufsteigenden Bürgertum und im etabJier-

)21 
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322 ten Bürgertum (,p, 43. ur). über dic In­
teresse njurisprudenz :115 Folge des Ver­
falls freier Konkurrenz (]8), zur sozialen 
Fun ktion des Sua f remts als Mittel der 
Kbssenherrsenafl: (r 56 f). wobei f re ilich 
do.s Vergeltungsprinz.ip des Strafrechts, 
d:ls bereit.! im vorb.pi[alisrischen Israel 
herrschte, recht grob aUS der Tauschgesel!­
smaft abgeleitet wird: die Su"afc als Ent­
gelt des Delikts. Die Stutstheorie wird 
nur kursorisch abgeh:lndelt; sie h5.lt sich im 
Rahmen der Bestimmungen von Engels im 
,. Ursprung der Familie, des Privateigen­
rums und des Staats«. 
Das Buch von Paschukanis erschien zuerst 
in der Sowjerunion. Mine der zwanz.iger 
Jahre. Es trogt die Male di~ser Zeit: dem 
Sozialismus wird eine heteronome Bestim­
mung gegeben .• Neben dem sozialen Men- . 
senen der Zukunft, der sein Ich im Kollek­
tiv :lufgehen lißt und darin die größte Ge­
nugtuung und des Sinn des Lebens findet, 
existiert auch der moralische Mensch weiter 
fort ... Der Sieg der ersten Form ist 
glcimbedeutend ... mit der endgültigen 
Umwandlung der Men.schheit im Sinne des 
KommunisOlus.« I.P.). Dieser KOrDmunis­
mus hat wenig gemein enit der "freien 
Assoziation der Individuene. 

Joachim Perels 

Die Justiz wird immer gewalttätiger. In­
rwischen sind rund 10000 Strafverfahren 
gegen Anhänger der Außerpttrlamentttri­
schen Opporition eingeleitet 'Worden - in 
BeT/in vom I. I. 1968 bis JI. J. 1969 nach 
Angaben des Juslizsena.toTS allein 1878. 
Daneben hiiJ<fro sich die Versuche, die 
Außerparlamentarische Opposition durch 
Schadensersarz- una DisziplinarrJtrfahrcn 
Zu zerschlagen. 
W,'r setzen die Liceraturiibersicht 2ur poli­
tischen Justiz (vg1. KJ 1968, S. 2/1) fort. 
Die folgenden Dokumente und Arutlysen 
stammen überwiegend von verfolgten Ge­
nossen: 

I. D:ls Nürnberger Amtsgerichcsthc:lter 
präse.ntiert: Die Fundsache. Eine deutsche 
Komödie, nam ciner Idee des StGB aus 
dem 19. Jahrhundert. Mitwirkende u.:I..: 
2 Angeklagte; A.Sdrrempf, L. de Vos; 2 

Taubstumme: die Sdlöffen K. und R.; die 
Zeugen: 6 Beamte der Nürnberger Polizei. 
Ferner wirken mit: bhrendes Volk, StU­
denten, Aufrührer, H:lus-, L:lnd- und 

Gerichcsfriedensbrecher. Eintritt: An kl:lge­
bank: bis 10 Jahre Zuchthaus; Zuschauer­
raum: bis) Tage Ordnungshall:. 
Erhältlich über Rechtshilfe München, 8 
Mii nchen 1 J, Leopoldsrr. I 5 (Studenten­
haus). Mindestpreis: 3 DM. 
2. Pohle-Prozeß; UrTeil nebse Dokumen­
urion dieses Prozesses und anderer Mün­
chener Verfahren. 
Rechtshilfe München a. a. O. Mindestpreis: 
)DM. 
3. Ordnungsrecht, NO[Standsgesecze der 
Universität. Analysen und Dokumente. 
Republikanische HiLfe, 6 FrankfurtlM., 
Wilhc!m-Hautf-Str. ~. Mindestpreis: 2 DM. 
4. Justiz-Info Nr. I f. Enthält u. a. Doku­
mentation des Carlo-Schmid-V crhhreClS, 
Dokumente und Analysen zum Ausl:i.nder­
recht. 
Rcpublikanische illfe, 3..a.O .. 
MindesrprelS: I,50 DM. 
5· JuStiz-Info Nr. (7. U.o.. mit Kündi­
gungsschut2urteiL gegen Elwert und Meu­
rer, Pohle·Urteil, Am5terdarn-Prozeß, 
Schmied.cl- und anderen Hamburger Pro­
zessen, nebst Beirrägen zur Entwicklung 
der juStiziellen Repression. von der Kom­
muni5tenverfoJgung bis heute. 
RepubLikanische Hilfe, a. a.. O. Mindest­
preis: 1. DM. 
6. Zur Diskriminierung einer policischen 
Minderheit durch die Springer-Prcsse. GUt­

achten für Prozesse gegen Aoti-Springer­
Demonstranten. 
Republikanische Hilfe, :1. a. O. Mindest­
preis: ! DM. 
7. Heidelberger WWter. Analysen und Do­
kumente zur Hochsmulscracegie und Klas­
senjustiz. 
aSta-press, 69 Heidelberg, Grabeng:LSse 14. 

Mindestpreis! 3 DM. 
8. Rotes Forum 4169. Enthält u. a. die 
Stellungnahme der Assessoren Marieluise 
und Eberhard Becker gegen den Vorschlag 
der Rechtsanwaltskamrner Karlsruhe, das 
Verfahren auf Zulassung als Rechtsan­
wähe :l.ll5zusetzeo. 
Asta Universitit Heidelberg, 69 Heid.el­
berg, Grabengasse 14. Mindesrpreis: I DM. 
9. Komrnunardenhafl: und Aoarchistenbe­
käOlpfung. Zur Verfolgungsstrategie in 
Westdeutsch.1and und Westberlin. 
Zentraler Ennittlungsausschuß TU West· 
berlin, I Bedin, Suaße des 17. Juni. Min­
destpreis: 2 DM. 
10. Juristen-Bbtt Nr. S, Nr.8/9, Ne. 10. 
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Insbesondere roie Beitdgell zur exempla~ 
rilmen Awein:mdersetzuDg an dcr Jur. 
Fak. FU Westbcrlin. 
Juristen-Blatt, I Berlin )0, MOCZ5tr. j 2. 

Mindestpreis für die ) Hefte zu:s=en: 

1,5° DM. 
Ir. Oske-Rehse-Urteil, nebst Komrnenc:H, 
sowie Todesurteilen von Rehse. 
Ad-hoc-Gruppe Berliner Gerichtsreferen­
dare (Gerd Philip?, I Berlin }7, Am 
Schweizerhof ,,) . Mindestpreis: $ DM (Statt 
[16 DM, die die Justizpressestelle für das 
Urteil fordert). 
I z. Welche praktische Solidarit:;'t erfordert 
die Konfrontation mit der Justiz? neue 
Kritik p/p, S. 10. 

13. Zur Gesdtichte der Jostizbmpagne. 
Rote Presse. Korrespondenz Nr. 2.3h.JI> 
S. 4. Berlin 30, Eislebener Ser. T4 
1.0\. Big Lifl oder Freiheit für di.: D~r­
teure. Hrsg.: H. Mahler, U. K. Prcuss, 
Deserteurskolle kti v . Volraire Flugsmrift l5 . 

DAS ARGUMENT DAS ARGU 

Sonderband 50 

Kritik der 
bürgerlichen 
Sozial-
wissenschaften 
Wissenschaft als Politik 111 

320 Seilen DM 12. - . Fur Studenten DM 8. -

Af"9ument Vetlag GmbH - 75 K.rlsruhe 21 

P08tfach 21 0130 

MENT DAS ARGUMENT DAS 
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